
Auszug aus :

Beschlüsse der 4. Tagung der XI. Landessynode der E v.-luth. Landeskirche in Braun-
schweig vom 21. Februar 2009 in Wolfenbüttel

Während der o. g. Tagung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

TOP 8
Erprobung von Agenden in der Landeskirche – Agenden entwurf der VELKD „Gottes-
dienst feiern von Palmsonntag bis Ostern“
Beschlussvorlage des Gemeindeausschusses

Die Landessynode beschließt einstimmig:

Beschluss:

Die Landessynode bittet das Landeskirchenamt bei der Erprobung von Agenden folgender-
weise zu verfahren:

Für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre wird die Erprobung von Agenden in unserer Lan-
deskirche konzentriert auf jeweils 15 Kirchengemeinden, die vom Landeskirchenamt jeweils
benannt werden. Die ausgesuchten Kirchengemeinden sollen die unterschiedlichen Gottes-
dienst- und Gemeindeprofile der Landekirche repräsentieren.

Die Gemeinden sollen im Rahmen der Erprobung fachkundig begleitet werden mindestens
durch ein Vorbereitungs- und Auswertungsseminar. Die VELKD wird dabei um Amtshilfe
gebeten.

Nach fünf Jahren im Jahr 2014 soll die beschriebene Form der Agendenerprobung ausge-
wertet werden.

Büro der Landessynode – 24.02.2009


